
 

  

S 11 RA 799/97

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
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Abteilung 14
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1. Instanz

Aktenzeichen S 11 RA 799/97
Datum 06.09.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 14 RA 231/00
Datum 07.08.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 6. September
2000 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten des Berufungsverfahrens sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig zwischen den Beteiligten ist die Zahlung einer hÃ¶heren Altersrente ab
01.07.1994 bei Ã�nderung der bindend gewordenen Bescheide vom 12.08. und
22.11.1994 (Neufeststellung der Rente unter BerÃ¼cksichtigung der tatsÃ¤chlichen
anstelle der vorlÃ¤ufigen Durchschnittsentgelte fÃ¼r die Jahre 1993 und 1994).

Die Beklagte hatte mit bindend gewordenem Bescheid vom 12.08.1994 der
KlÃ¤gerin Regelaltersrente ab 01.07.1994 (monatlich 2.926,10 DM) gewÃ¤hrt. Bei
der Berechnung wurden fÃ¼r Januar bis Dezember 1993 ein von der KlÃ¤gerin
erzieltes Entgelt von 86.333 DM und ein Durchschnittsentgelt von 49.663 DM,
hieraus 1,7384 Entgeltpunkte, sowie fÃ¼r Januar bis Juni 1994 ein erzieltes Entgelt
von 45.600 DM und ein (jÃ¤hrliches) Durchschnittsentgelt von 51.877 DM, hieraus
0,8790 Entgeltpunkte, zugrundegelegt.
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Mit weiterem bindend gewordenen Bescheid vom 22.11.1994 wurde die Rente (nur)
wegen eines Anspruchs auf Zuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung und zur
Pflegeversicherung mit Wirkung ab 01.07.1994 neu festgestellt (monatliche Rente
nunmehr 3.3136,78 DM).

Am 20.02.1996 beantragte die KlÃ¤gerin die "Berichtigung" der Rentenberechnung.
Die bisher berÃ¼cksichtigten vorlÃ¤ufigen Durchschnittsentgelte fÃ¼r 1993 und
1994 sollten durch die tatsÃ¤chlichen Durchschnittsentgelte ersetzt werden,
auÃ�erdem eine Beitragszeit vom 01.03. bis 30.06.1949 noch erfasst und das
erzielte Entgelt fÃ¼r das Jahr 1987 um 458 DM hÃ¶her ausgewiesen werden.

Die Beklagte erteilte daraufhin den streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheid vom
25.02.1997, mit dem die Rente ab 01.07.1994 in geringerer HÃ¶he von monatlich
3.184,34 DM festgesetzt wurde, wobei die Beitragszeit aus dem Jahre 1949 und das
zutreffende hÃ¶here Entgelt fÃ¼r 1987 berÃ¼cksichtigt wurden.

Mit dem hiergegen erhobenen Widerspruch begehrte die KlÃ¤gerin, bei der
Rentenberechnung die endgÃ¼ltigen jÃ¤hrlichen Durchschnittsentgelte von 48.178
DM fÃ¼r 1993 und von 49.142 DM fÃ¼r 1994 zu verwenden. Diese tatsÃ¤chlichen
Durchschnittsentgelte seien bei einer nachtrÃ¤glichen Neuberechnung einer Rente
entgegen Â§ 70 Abs. 1 Satz 2 des Sozialgesetzbuches Teil VI (SGB VI) anzusetzen,
da der Normzweck dieser Vorschrift lediglich darin bestehe, eine realitÃ¤tsnÃ¤here
Bewertung zu erreichen, weil die endgÃ¼ltigen Werte bei der Feststellung der
Rente in der Regel noch nicht bekannt seien (Kasseler Kommentar, Niesel, Â§ 70
SGB VI Rdnr. 9). Die hÃ¶heren vorlÃ¤ufigen Durchschnittsentgelte fÃ¼hrten zu
einer generellen Benachteiligung der Regelaltersrentner; zumindest seien aber bei
einer nachtrÃ¤glichen Neuberechnung der Rente die endgÃ¼ltigen Werte
anzusetzen, weil zwischenzeitlich bekannt sei, dass die vorlÃ¤ufigen Werte
tatsÃ¤chlich unrichtig seien.

Der Rechtsbehelf wurde mit Widerspruchsbescheid vom 16.06.1997
zurÃ¼ckgewiesen, weil die Bestimmung der einer Rentenberechnung
zugrundezulegenden vorlÃ¤ufigen oder endgÃ¼ltigen Durchschnittsentgelte sich
allein nach dem Rentenbeginn der ursprÃ¼nglichen Rente richte , sodass bei einem
Rentenbeginn vor dem 01.07.1994 die vorlÃ¤ufigen Durchschnittsentgelte fÃ¼r
1993 und 1994 maÃ�gebend seien. Eine Vorschrift Ã¼ber die Neufeststellung der
Rente bei Bekanntwerden der endgÃ¼ltigen Durchschnittsentgelte sei vom
Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren verfolgte die KlÃ¤gerin ihr Begehren weiter und
berief sich auf Â§ 48 des Sozialgesetzbuches Teil X (SGB X). Es liege eine
wesentliche Ã�nderung zu ihren Gunsten vor, bei Ansatz der bekannt gegebenen
tatsÃ¤chlichen Durchschnittsentgelte wÃ¤re die Rente um einige DM hÃ¶her, weil
sich die Entgeltpunkte fÃ¼r 1993 von 1,7384 auf 1,7920 und fÃ¼r 1994 von 0,8790
auf 0,9279 erhÃ¶hten. In diesem Zusammenhang werde auf das Urteil des
Bundesgerichtshofs (BGH) vom 07.10.1992 â�� VII ZB 58/91 in SGb 1993, 328
verwiesen, dass bei Entscheidungen Ã¼ber den Versorgungsausgleich nach dem
01.01.1992 bei Ende der Ehezeit vor dem 21.12.1991 die bekannt gemachten
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endgÃ¼ltigen Durchschnittsentgelte der Berechnung zugrunde zu legen seien. Bei
der Neufeststellung einer Altersrente wegen weiterer Beitragszeiten bestehe ein
Anspruch auf Korrektur der Durchschnittsentgelte, eine andere Auslegung des Â§ 70
SGB VI wÃ¤re im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz verfassungswidrig, weil bei
keiner anderen Rentenart vorlÃ¤ufige Durchschnittsentgelte zugrundegelegt
wÃ¼rden.

Die Beklagte wies darauf hin, dass das BGH-Urteil vorliegend nicht einschlÃ¤gig sei;
hieraus ergebe sich, dass fÃ¼r die Zeit vor dem 01.01.1992 die endgÃ¼ltigen
Durchschnittswerte heranzuziehen seien, weil fÃ¼r diese Zeit keine vorlÃ¤ufigen
Durchschnittswerte ermittelt worden seien. Daraus kÃ¶nne nicht der Umkehrschluss
gezogen werden, dass ab dem 01.01.1992 bei der Rentenberechnung stets die
tatsÃ¤chlichen Entgeltpunkte zugrunde zu legen seien, wenn diese fÃ¼r den
Rentner gÃ¼nstiger sein sollten. MaÃ�gebend sei der Zeitpunkt des Rentenbeginns
und nicht der einer Rentenneufeststellung; Art. 3 des Grundgesetzes (GG) kÃ¶nne
nicht einschlÃ¤gig sein, weil Â§ 70 Abs. 1 Satz 2 SGB VI bei allen Rentenarten gelte.

Mit Urteil vom 06.09.2000 wies das Sozialgericht die Klage ab und schloss sich unter
BegrÃ¼ndung (mit mehreren Zitaten aus Kommentaren) der Ansicht der Beklagten
an. Abzustellen sei auf den Rentenbeginn, und zwar aus GrÃ¼nden der
Gleichbehandlung auch dann, wenn im Laufe des Rentenverfahrens die
tatsÃ¤chlichen Durchschnittsentgelte bestimmt wÃ¼rden (GK-SGB VI Rdnr. 23, so
auch BayLSG vom 24.02.1999 â�� L 13 RA 54/97); dies gelte entsprechend auch bei
Neufeststellung der Rente (bei gleichem Rentenbeginn). Eine unterschiedliche
BerÃ¼cksichtigung von vorlÃ¤ufigen oder endgÃ¼ltigen Durchschnittsentgelten je
nach dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens der endgÃ¼ltigen Werte, wÃ¤re eine
willkÃ¼rliche, durch keinen sachlichen Differenzierungsgrund gerechtfertigte
Ungleichbehandlung der Rentner.

Mit dem Rechtmittel der Berufung bringt die KlÃ¤gerin vor, Zweck des Â§ 70 Abs.1
Satz 2 SGB VI sei nur eine mÃ¶glichst realitÃ¤tsnahe Bewertung bei der erstmaligen
Rentenfestsetzung. Der Gleichbehandlungsgrundsatz bei Berechnung der Renten
nach vorlÃ¤ufigen Durchschnittsentgelten gelte nur, solange nicht die konkreten
endgÃ¼ltigen Durchschnittsentgelte bekannt seien. Danach gelte eine
individualisierte Betrachtungsweise entsprechend der hÃ¶chstpersÃ¶nlichen
Lebensleistung jedes einzelnen Versicherten. Das Urteil des BayLSG vom
24.02.1999 bestÃ¤tige die klÃ¤gerische Auffassung. Dort sei es um den
umgekehrten Fall gegangen, dass der KlÃ¤ger die BerÃ¼cksichtigung des
vorlÃ¤ufigen Durchschnitt-entgelts fÃ¼r das Jahr 1991 begehrt und das LSG das
endgÃ¼ltige Entgelt mit folgender BegrÃ¼ndung fÃ¼r maÃ�gebend gehalten habe:
"HÃ¤tte sich bei Inkrafttreten der VO 1993 ein anderer endgÃ¼ltiger Betrag, als im
Entwurf vorgesehen und von der Beklagten angerechnet, ergeben, so wÃ¤re der
Bescheid zugunsten des KlÃ¤gers zu korrigieren gewesen. Auf das vorlÃ¤ufige
Durchschnittsentgelt hÃ¤tte nicht zurÃ¼ckgegriffen werden kÃ¶nnen." Hier werde
im Endergebnis bestÃ¤tigt, dass letztlich bei Vorliegen der tatsÃ¤chlichen
Durchschnittsentgelte diese bei einer Rentenberechnung zu berÃ¼cksichtigen
seien. Das gelte auch bei Neufeststellungen von Renten.
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Die Beklagte hÃ¤lt den Rentenbeginn fÃ¼r maÃ�gebend und verweist darauf, dass
von dem gleichen Rechtsgedanken auch Â§ 70 Abs.4 Satz 2 SGB VI ausgehe. Der
Wortlaut des Â§ 70 Abs.1 Satz 2 SGB VI sei eindeutig und einer anderen Auslegung
nicht zugÃ¤nglich.

Die KlÃ¤gerin beantragt, das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 06.09.2000
aufzuheben und die Beklagte unter AbÃ¤nderung des Bescheids vom 25.02.1997 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 16.06.1997 zu verurteilen, die
Regelaltersrente ab 01.07.1994 â�� unter BerÃ¼cksichtigung der tatsÃ¤chlichen
Durchschnittsentgelte fÃ¼r die Jahre 1993 und 1994 â�� neu festzustellen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Dem Senat lagen zur Entscheidung die Prozessakten beider RechtszÃ¼ge sowie die
zu Beweiszwecken beigezogene Versichertenakte der Beklagten vor. Zur
ErgÃ¤nzung des Tatbestands â�� hinsichtlich der Rentenberechnung und des
Vorbringens der KlÃ¤gerin â�� wird hierauf Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143 f, 151 des
Sozialgerichtsgesetzes â�� SGG -), in der Hauptsache jedoch nicht begrÃ¼ndet.

Streitig war die Zahlung einer hÃ¶heren Altersrente (unter Korrektur von
Rentenberechnungsfaktoren); insoweit wurde der Berufungsantrag vom Senat
sinngemÃ¤Ã� ausgelegt, nachdem der BevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin trotz
richterlichen Hinweises eine andere Formulierung seines Antrags nicht fÃ¼r
angebracht hielt. Vom Ergebnis war zwar dies ohne Belang, weil die Berufung
ohnehin zurÃ¼ckzuweisen war. Auch der Senat ist zu der Ã�berzeugung
gekommen, dass die KlÃ¤gerin keinen Anspruch auf hÃ¶here Altersrente und keinen
(verfahrensrechtlichen) Anspruch auf Neufeststellung ihrer Rente unter Ã�nderung
der rechtsverbindlichen Bescheide vom 12.08. und 22.11.1994 hat. Zur Vermeidung
von Wiederholungen wird auf die BegrÃ¼ndung des erstinstanzlichen Urteils Bezug
genommen (Â§ 153 Abs.2 SGG).

Der Klarstellung wegen wird ergÃ¤nzend angefÃ¼gt, dass die Neufeststellung einer
rechtsverbindlich festgesetzten Rente â�� in Abweichung vom Grundsatz einer
endgÃ¼ltigen Regelung durch Verwaltungsakt â�� vom Gesetz vorgesehen sein
muss, vorliegend aber spezielle Normen im SGB VI (insbesondere in Â§ 70 SGB VI
oder Â§Â§ 300 ff SGB VI) und im allgemeinen Verfahrensrecht des SGB X
(insbesondere in Â§ 44 oder Â§ 48 SGB X) entweder nicht vorgesehen oder nicht
einschlÃ¤gig sind. Es gibt keinen Rechtssatz, dass eine materiellrechtliche
"Berichtigung" jederzeit oder anlÃ¤sslich der aus anderen GrÃ¼nden in Bezug auf
andere Sachverhalte erlaubten Korrektur erfolgen kann bzw. der Betroffene dies
verlangen kann.

Im vorliegenden Falle ist die Altersrente der KlÃ¤gerin â�� unter BerÃ¼cksichtigung
der vorlÃ¤ufigen Durchschnittsentgelte fÃ¼r 1993 und 1994 â�� von Anfang an
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richtig und nicht nur vorlÃ¤ufig berechnet worden, und mit Bekanntwerden der
endgÃ¼ltigen Durchschnittsentgelte fÃ¼r die genannten Jahre ist auch keine
wesentliche VerÃ¤nderung der tatsÃ¤chlichen und rechtlichen VerhÃ¤ltnisse
eingetreten, die beim Erlass eines Verwaltungsakts mit Dauerwirkung (Bescheid
vom 12.08.1994) vorgelegen haben. Vielmehr galt auch dann Â§ 70 Abs.1 Satz 2
SGB VI weiter, dass sich die Rente der KlÃ¤gerin von Anfang an und fÃ¼r die
Zukunft so berechnet, dass "fÃ¼r das Kalenderjahr des Rentenbeginns und fÃ¼r
das davorliegende Kalenderjahr der Betrag (Durchschnittsentgelt nach Abs.1 Satz 1)
zugrundegelegt wird, der fÃ¼r diese Kalenderjahre vorlÃ¤ufig bestimmt ist". Hier
handelt es sich um eine ausdrÃ¼ckliche Regelung des Gesetzgebers, die aus der
Entwicklungsgeschichte der Vorschrift zu verstehen und einer anderen Auslegung
nicht zugÃ¤nglich ist.

Vor In-Kraft-Treten des SGB VI am 01.01.1992 galten fÃ¼r die Rentenberechnung
Â§ 1255 Abs.3 Satz 1 Buchst. d der Reichsversicherungsordnung (RVO) und Â§ 32
Abs.3 Satz 1 Buchst. d des Angestelltenversicherungsgesetzes (AVG): "FÃ¼r das
Kalenderjahr, in dem der Versicherungsfall eintritt, und fÃ¼r das voraufgegangene
Kalenderjahr gelten bei den Berechnungen nach den Buchstaben a bis c die fÃ¼r
den letzten Zeitraum in den Tabellen der Anlagen 1 und 2 und in den
Rechtsverordnungen der Bundesregierung nach Â§ 1256 Abs.1 RVO bzw. Â§ 33
Abs.1 bestimmten Werte". Nach den zuletzt genannten Vorschriften bestimmte der
Bundesminister fÃ¼r Arbeit und Sozialordnung nach AnhÃ¶ren des Statistischen
Bundesamts durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats im voraus
fÃ¼r jedes Kalenderjahr das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt des
vorvergangenen Kalenderjahres aller Versicherten im Sinne des Â§ 1255 Abs.1 RVO
und Â§ 32 Abs.1 AVG. Â§ 1255 Abs.3 Satz 1 RVO und die entsprechende
gleichlautende Vorschrift des AVG bestimmten demgemÃ¤Ã� bei der Berechnung
der Werteinheiten (VerhÃ¤ltniswert von erzieltem Verdienst und jÃ¤hrlichem
Durchschnittsentgelt), dass fÃ¼r das Jahr des Versicherungsfalls und fÃ¼r das
vorausgehende erste Jahr fiktiv die tatsÃ¤chlichen Durchschnittsentgelte fÃ¼r das
vorausgehende zweite Jahr zugrundezulegen waren; die Festlegung vorlÃ¤ufiger
Durchschnittsentgelte war im Gesetz nicht vorgesehen. Mithin wurden, weil die
Durchschnittsentgelte regelmÃ¤Ã�ig pro Jahr stiegen, regelmÃ¤Ã�ig zugunsten des
Versicherten und zulasten der Versicher-tengemeinschaft die Werteinheiten
abweichend vom realen, erst spÃ¤ter feststellbaren Sachverhalt bestimmt und
damit die Rente etwas zu hoch berechnet. Allerdings handelte es sich hierbei nicht
um eine unrichtige und rechtswidrige oder eine vorlÃ¤ufige Berechnung. Vielmehr
sollte es hierbei verbleiben, war eine "Korrektur" bei spÃ¤terem Feststehen der
zutreffenden anstelle der fiktiv angenommenen Durchschnittsentgelte nicht
vorgesehen. Vom Grundsatz her war die Regelung so gefasst, dass sie bei negativer
Entwicklung des Durchschnittsentgelts auch zuungunsten des individuellen
Versicherten hÃ¤tte wirken kÃ¶nnen, und auch dann war die MÃ¶glichkeit der
"Berichtigung" der Rentenberechnung nicht vorgesehen.

Hinter der Regelung stand die Ã�berlegung, dass die Renten mÃ¶glichst schnell und
aus GrÃ¼nden der Sicherheit und der Zukunftsplanung, sowohl fÃ¼r den konkret
betroffenen Rentner als auch fÃ¼r den VersicherungstrÃ¤ger und damit die
Versichertengemeinschaft, endgÃ¼ltig festgesetzt werden sollten, weiterhin, dass
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ein kÃ¼nftiger ungeheuer groÃ�er Arbeits- und Zeitaufwand und auch ein
Kostenaufwand vermieden werden sollten. Zu denken war hierbei nicht nur an den
Aufwand bei einer "Neufeststellung" generell aller Versichertenrenten wegen der
letzten Durchschnittsentgelte oder bei Neufeststellungen in einer Vielzahl von
FÃ¤llen aus anderen im Gesetz vorgesehenen GrÃ¼nden (Berichtigung unrichtiger
Rentenberechnungen wegen unrichtiger Gesetzesanwendung bzw.
Bekanntwerden/Nachweis von Tatsachen, z.B. bisher nicht berÃ¼cksichtigte
Versicherungszeiten; BerÃ¼cksichtigung neuer Tatsachen, z.B. bei Ruhen von
Renten, Ã�berschreiten von Verdienstgrenzen, Erzielung anzurechnenden
Einkommens, ev. RÃ¼ckwirkung nachtrÃ¤glich entrichteter BeitrÃ¤ge â�� gerade
auf diesem Gebiet hat sich wegen der Zunahme der Einzelfallregelungen das
Gewicht des Arguments noch verstÃ¤rkt). Zu denken war ferner nicht nur daran,
dass generell oder aus konkretem Anlass die Durchschnittsentgelte und damit die
RentenhÃ¶he zu berichtigen gewesen wÃ¤ren, sondern auch die Abrechnung der
AnsprÃ¼che Dritter (ErsatzansprÃ¼che, Abtretung, PfÃ¤ndung, "Abzweigung",
Aufrechnung, Verrechnung) mit dementsprechenden Nachzahlungen oder
RÃ¼ckforderungen bzw. RÃ¼ckerstattungen. Unbeachtlich dem gegenÃ¼ber war
von jeher das nur hypothetische Argument, dass eine "Berichtigung" der
RentenhÃ¶he (ggfalls nur mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft) eventuell lediglich dann
erfolgen kÃ¶nnte, wenn eine Neufeststellung der (gleichen) Rente aus einem
anderen Grunde ohnehin durchgefÃ¼hrt werden hÃ¤tte mÃ¼ssen. Abgesehen
davon, dass solche Neufeststellungen auch nicht allzu selten waren und dann ein
weiterer Aufwand wegen der Durchschnittsentgelte angefallen wÃ¤re, musste hier
beachtet werden, dass es vÃ¶llig willkÃ¼rlich und sachfremd gewesen wÃ¤re, bei
einer ungewissen und keineswegs nach konkreten EinzelfÃ¤llen vorhersehbaren
und konkret bestimmbaren Anzahl von RentenfÃ¤llen anders zu verfahren als
gegenÃ¼ber den sonstigen Rentnern. Daher wurde ausnahmslos auf den Zeitpunkt
des Versicherungsfalls abgestellt (amtliche BegrÃ¼ndung: weil das
Durchschnittsentgelt aller Versicherten fÃ¼r das Jahr des Eintritts des
Versicherungsfalls und zu Jahresbeginn fÃ¼r das Jahr vorher in der Regel nicht
feststeht), und zwar auch dann, wenn der Regelfall nicht zutreffen und sich
(insbesondere fÃ¼r VersicherungsfÃ¤lle zur Jahresmitte und zum Jahresende)
ergeben sollte, dass das tatsÃ¤chliche Durchschnittsentgelt fÃ¼r das vor dem
Versicherungsfall liegende Kalenderjahr bereits feststand. Gerade aus GrÃ¼nden
der Gleichbehandlung wurde eine ausnahmslos geltende zeitliche Regelung
getroffen und keinerlei MÃ¶glichkeit der spÃ¤teren "Berichtigung" vorgesehen.

An die Ã¤lteren Vorschriften und an den diesen zugrundeliegenden Ã�berlegungen
hat Â§ 70 Abs.1 Satz 2 SGB VI (im Planungsstadium noch Â§ 69 des "Gemeinsamen
Fraktionsentwurfs" â�� BTDrs. 11/4124 S.32) im wesentlichen bewusst
angeknÃ¼pft (Vgl.die BegrÃ¼ndung zum RRG 1992 in BTDrs. 11/4124 S.170: "Die
Vorschrift bestimmt, wie Entgeltpunkte fÃ¼r Beitragszeiten ermittelt werden. Sie
entspricht im Wesentlichen dem geltenden Recht."). Lediglich ein Punkt erschien
dem Gesetzgeber in Hinblick auf die Konsolidierung der Rentenfinanzen
Ã¤nderswert: "Bei der Berechnung der Rente sind die Durchschnittsentgelte des
laufenden Jahres und des vergangenen Jahres noch nicht bekannt" (Anmerkung:
ausgenommen an den letzten Tagen im Dezember des laufenden Jahres). "Dies
fÃ¼hrte in der Vergangenheit zu einer Ã�berhÃ¶hung der Werteinheiten fÃ¼r diese
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Zeiten, weil sich deren Ermittlung nach dem zuletzt bekannten Durchschnittsentgelt
richtete. KÃ¼nftig werden nach Absatz 1 Entgeltpunkte fÃ¼r Beitragszeiten aus
diesen Jahren nach dem vorlÃ¤ufigen Durchschnittsentgelt ermittelt, um eine
realitÃ¤tsnÃ¤here Bewertung zu erreichen."

DemgemÃ¤Ã� wird von der Bundesregierung jÃ¤hrlich durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrats (Sozialversicherungs-RechengrÃ¶Ã�enVO) zum Ende
eines jeden Jahres fÃ¼r das vergangene Kalenderjahr das Durchschnittsentgelt
entsprechend der Entwicklung der Bruttolohn- und -gehaltssumme je
durchschnittlich beschÃ¤ftigter Arbeitnehmer und fÃ¼r das folgende Kalenderjahr
das vorlÃ¤ufige Durchschnittsentgelt, das sich ergibt, wenn das
Durchschnittsentgelt fÃ¼r das vergangene Kalenderjahr um das Doppelte des
Vomhundertsatzes erhÃ¶ht wird, um den das Durchschnittsentgelt des
vergangenen Kalenderjahres hÃ¶her ist als das Durchschnittsentgelt des
vorvergangenen Kalenderjahres, gemÃ¤Ã� Â§ 69 Abs.2 SGB VI (i.V.m. der
Ã�bergangsvorschrift des Â§ 310 Nr.2 SGB VI a.F. fÃ¼r das Durchschnittsentgelt
1992) bestimmt.

Hier werden also nicht mehr wie im alten Recht als fiktives Durchschnittsentgelt das
tatsÃ¤chliche Durchschnittsentgelt eines frÃ¼heren Jahres bestimmt, sondern ein
anhand der jÃ¼ngsten Entwicklung geschÃ¤tztes Entgelt festgelegt. Gleichzeitig
ergibt sich aus der gesamten Regelung, dass keineswegs, wie der BevollmÃ¤chtigte
der KlÃ¤gerin vorgetragen hat, eine "mÃ¶glichst realitÃ¤tsnahe Bewertung" nur
vorlÃ¤ufig bei Nichtvorliegen des tatsÃ¤chlichen Durchschnittsentgelts erreicht
werden sollte, sondern dass vorlÃ¤ufige Werte anhand einer gesetzlich definierten
Prognose, die sich an der Entwicklung des letzten tatsÃ¤chlichen
Durchschnittsentgelts orientiert und daher eher der RealitÃ¤t annÃ¤hernde Werte
erzielen kÃ¶nnte, als "endgÃ¼ltige" Werte der Rentenberechnung zugrundegelegt
werden mÃ¼ssen.

Eine MÃ¶glichkeit der Neufeststellung im Wege der Â§Â§ 44, 48 SGB X ist nicht
mÃ¶glich, weil die Rente der KlÃ¤gerin mit den bisherigen Durchschnittswerten
fÃ¼r die Jahre 1993 und 1994 von Anfang an richtig berechnet gewesen ist und
auch der Rentenbescheid nicht nachtrÃ¤glich, zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt,
wegen einer Ã�nderung der Sach- und/oder Rechtslage "unrichtig geworden" ist.
Auch aus den Vorschriften des SGB VI ergibt sich keine Regelung, dass die Rente
neu festzustellen "ist", d.h. festgestellt werden muss. Allenfalls lÃ¤sst sich
zusÃ¤tzlich aus Â§Â§ 300 ff. SGB VI, insbesondere Â§ 310 SGB VI n.F., ableiten, dass
gerade bei der vorliegenden Fallgestaltung keine neue Feststellung zu erfolgen hat.

Daher war die Berufung mit der Kostenfolge aus Â§ 193 SGG zurÃ¼ckzuweisen.
GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
sind nicht ersichtlich. Eine grundsÃ¤tzliche Bedeutung der Rechtssache (Nr. 1) kann
nicht bejaht werden, wenn zwar keine Entscheidung des Bundessozialgerichts zu
der aufgeworfenen Rechtsfrage vorliegt, aber die Antwort sich klar und
offensichtlich aus dem Gesetz selbst ergibt. Eine Divergenzentscheidung(Nr. 2)
kann auch nicht im Hinblick auf das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts
vom 24.02.1999 â�� L 13 RA 54/97 angenommen werden. Vielmehr stimmen die
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genannte und die jetzige Entscheidung in den tragenden GrÃ¼nden Ã¼berein. Der
13. Senat hatte entschieden, dass bei GewÃ¤hrung einer Altersrente ab 01.01.1993
(Bescheid vom 26.11.1992) fÃ¼r das Jahr 1991 bei der Rentenberechnung das
tatsÃ¤chliche Durchschnittsentgelt, wie seitens der Beklagten geschehen, und nicht
das vorlÃ¤ufige Durchschnittsentgelt anzusetzen sei, weil Â§ 70 Abs.1 Satz 2 SGB VI
zwingend bestimme, dass ein vorlÃ¤ufiges Durchschnittsentgelt nur fÃ¼r das Jahr
des Rentenbeginns und das davor liegende Kalenderjahr anzusetzen sei. Es sei
ausschlieÃ�lich auf den Rentenbeginn abzustellen, auf den Zeitpunkt der
Bearbeitung des Rentenantrags oder den der Bescheidserteilung komme es nicht
an.

Die vom BevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin zitierte Passage ist aus dem
Zusammenhang gerissen und von ihm entweder missverstanden oder
missverstÃ¤ndlich deutend wiedergegeben worden. TatsÃ¤chlich ging es aber um
etwas anderes als im jetzigen Rechtsstreit. Dort hatte die Beklagte in ihrem
Rentenbescheid vom 26.11.1992 (Rentenbeginn 01.01.1993) das laut Gesetz fÃ¼r
das zweite Jahr vor Rentenbeginn heranzuziehende tatsÃ¤chliche
Durchschnittsentgelt fÃ¼r das Jahr 1991 aus dem Entwurf der Sozialversicherungs-
RechengrÃ¶Ã�enVO 1993 entnommen, weil die VO 1993 vom 22.12.1992 bei
Bescheidserteilung weder ergangen noch in Kraft gewesen war. Der 13. Senat hat
ausgefÃ¼hrt, dass die Beklagte auch unter solchen zeitlichen UmstÃ¤nden nicht auf
das vorlÃ¤ufige Durchschnittsentgelt fÃ¼r 1991 (RechengrÃ¶Ã�enVO 1992 vom
18.12.1991) zurÃ¼ckgreifen hÃ¤tte dÃ¼rfen, was sie auch nicht getan hat, und bei
Abweichung der endgÃ¼ltigen Durchschnittsentgelte in dem Entwurf der VO 1993
und in der ergangenen VO 1993 spÃ¤ter eine Korrektur zugunsten des Rentners
hÃ¤tte vornehmen mÃ¼ssen. (Mithin lÃ¤ge bei Abweichung ein Fall des Â§ 44 SGB
X â�� unrichtige HÃ¶he des tatsÃ¤chlichen Durchschnittentgelts â�� vor.)

Erstellt am: 01.12.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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